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Kreis Lippe 
 
348 1. Änderungssatzung der Satzung des „Job-

centers Lippe – Anstalt des öffentlichen 
Rechts“ 

 
Aufgrund von § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-
Westfalen (AG-SGB II NRW), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. November 2011 (GV. NRW S. 586), § 6a Abs. 
5 Sozialgesetzbuch II (SGB II), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3a  des Gesetzes vom  20. Juni 2011 (BGBl I S. 1114), 
§§ 5 Abs. 1, 26 Abs. 1 lit. f und l, 53 Abs. 1 der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2013 (GV. NRW S. 878) und § 114a Abs. 2 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994  (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW S. 436) 
hat der Kreistag des Kreises Lippe in seiner Sitzung am 
31.03.2014 folgende Satzungsänderung beschlossen, die 
von dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 8. Juli 2014 geneh-
migt wurde: 
 

§ 1 
 
Die Satzung des „Jobcenters Lippe – Anstalt des öffentli-
chen Rechts“ in der Fassung vom 12.03.2012, wird wie 
folgt geändert: 
 
§ 4 Abs. 5:  wird gestrichen 

 
§ 7 Abs. 1:  Der Vorstand des Jobcenters besteht aus 

einem Mitglied. Er vertritt die Anstalt ge-
richtlich und außergerichtlich. Der Um-
fang der Vertretungsbefugnis sowie wei-
tere Einzelheiten werden in einer Ge-
schäftsordnung für den Vorstand gere-
gelt. 

 
§ 7 Abs. 2:  wird gestrichen 
 
§ 7 Abs. 3:  Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat 

auf die Dauer von höchstens fünf Jahren 
bestellt. Eine erneute Bestellung ist zu-
lässig. Die Bestellung kann jederzeit, un-
beschadet etwaiger Entschädigungsan-
sprüche aus bestehenden Verträgen, 
vom Verwaltungsrat mit den Stimmen 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder wider-
rufen werden. Für die Dauer der Amts-
enthebung des Vorstands hat der Verwal-
tungsrat die Fortführung der Geschäfte 
sicherzustellen. Vor Amtsenthebung ist 
dem Vorstand im Verwaltungsrat Gehör 
zu geben. Der Anstellungsvertrag des 
Vorstands kann während der Zeit der Be-
stellung auch im Fall des Widerrufs der 
Bestellung als Vorstand nur aus wichti-
gem Grund gekündigt werden. 

 
§ 7 Abs. 4 S. 3:  Weitere Einzelheiten können in einer  

Geschäftsordnung geregelt werden. 
 
§ 7 Abs. 5:  wird gestrichen  
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§ 8: Ein Vorstand, der seine Obliegenheiten 

verletzt, ist der Anstalt zum Ersatz des 
daraus  

  entstandenen Schadens verpflichtet. 
 
§ 9 Abs. 1 S. 3:  Für die Landrätin/ den Landrat und die 

übrigen Mitglieder können persönliche 
Vertreterinnen/Vertreter bestellt werden. 

 
§ 9 Abs. 2 S. 1: wird gestrichen 
 
§ 10 Abs. 8: Über andere als in der Einladung ange-

gebene Beratungsgegenstände darf nur 
Beschluss gefasst werden, wenn  

- die Angelegenheit dringlich ist und der 
Verwaltungsrat der Behandlung mehr-
heitlich zustimmt oder  
- sämtliche Mitglieder des Verwaltungs-
rats (bzw. deren Stellvertreter/innen) an-
wesend sind und kein Mitglied der Be-
handlung widerspricht. 

 
§ 10 Abs. 9 S.4: Weiteres zur Dringlichkeit kann in der 

Geschäftsordnung geregelt werden. 
 
§ 11 Abs. 3: Die Vorsitzende/der Vorsitzende des 

Verwaltungsrats vertritt die Anstalt ge-
genüber dem Vorstand gerichtlich und 
außergerichtlich. 

 
§ 13 Abs. 2 S. 1,  
 
3. Spiegelstrich: - Deutscher Beamtenbund/Tarifunion 
 
§ 13 Abs. 2  
eingefügt wird nach dem ersten Satz als nunmehr neu-
er Satz 2: 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund oder 
seine Einzelgewerkschaften entsenden 
zwei Vertreterinnen/zwei Vertreter in den 
Beirat. 

 
§ 14 Abs. 2: Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifü-

gung eines Vertretungszusatzes. Die 
Verhinderungsvertretung unterzeichnet 
mit dem Zusatz „in Vertretung“, andere 
Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz 
„im Auftrag“. 

 
§ 2 

Die Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung der Satzung des 
„Jobcenters Lippe – Anstalt des öffentlichen Rechts“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen i.V.m. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis Lippe vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Detmold, den 11. Juli 2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Beteiligungsverwaltung 
 
 
gez. R. Held 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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Stadt Detmold 
 
349 Aufstellungsbeschluss Vorhabenbezogener 

Bebauungsplan 01-30/09 I “Wohn- und Ge-
schäftshaus Hasselter Platz“ 

 
Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 
01-30/09 I „Wohn- und Geschäftshaus Hasselter Platz“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Hasselter Platz am Arbeits- und Sozi-

algericht zwischen Richthofenstraße 
und Blomberger Straße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Rat der Stadt Detmold in seiner 
Sitzung am 03.07.2014 gem. § 12 (2) BauGB und § 41 (2) 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
die Einleitung des o. g. Bebauungsplanverfahrens mit fol-
gendem Wortlaut beschlossen hat (Einleitungsbeschluss): 
 
Der Rat beschließt gem. § 12 (2) BauGB die Einleitung des 
Satzungsverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan  
 
01-30/09 I „Wohn- und Geschäftshaus Hasselter Platz“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Hasselter Platz am Arbeits- und Sozi-

algericht zwischen Richthofenstraße 
und Blomberger Straße 

Planungsziel: Neubau eines Wohn- und Geschäfts-
hauses mit Lebensmittel-
Vollversorgermarkt 

  
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des Publi-
kumsverkehrs im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der 
Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Zimmer 126, Hin-
tergebäude, Rosental 21, über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten und innerhalb von zwei Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur Pla-
nung abgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Rates der Stadt Detmold vom 
03.07.2014 über die Einleitung des Satzungsverfahrens für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
01-30/09 I „Wohn- und Geschäftshaus Hasselter Platz“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Hasselter Platz am Arbeits- und Sozi-

algericht zwischen Richthofenstraße 
und Blomberger Straße 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)  
öffentlich bekannt gemacht. 
Detmold, 04.07.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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350 2. Satzung zur Änderung der Satzung für das 

Jugendamt der Stadt Detmold vom 
24.November 1997 (zuletzt geändert durch 1. 
Änderungssatzung vom 17.12.1999) vom 
16.07.2014 

 
Der Rat der Stadt Detmold hat aufgrund der §§ 7 und 41 
Gemeindeordnung NRW, (GV. NW. 1994 S. 666)  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. 
Dezember 2013, des Kinderbildungsgesetzes NRW,GV. 
NRW. 2007 S. 462, in Kraft getreten am 1. August 2008; 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2011 
(GV. NRW. S. 385) und Artikel 2 des Gesetzes vom 13. 
November 2012 (GV. NRW. S. 510), des Ersten Gesetzes 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
NRW, GV. NW. 1990 S. 664, zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97), 
in Kraft getreten am 25. Februar 2012 sowie des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 
2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. August 2013 (BGBl. I S. 3464) in seiner 
Sitzung am 03.07.2014 
folgende 2. Satzung zur Änderung der Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Detmold beschlossen:  
 

§1 
 
§ 4 Abs. 3 der Satzung wird ergänzt um: 
i. ein vom Jugendamtselternbeirat der Stadt Detmold aus 
seiner Mitte bestimmtes ständiges Mitglied 
Für die Mitglieder c bis h ist je eine persönliche Vertreterin / 
ein persönlicher Vertreter 
zu bestellen. 
 

§ 2 
 
Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung für das Jugend-
amt der Stadt Detmold tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung  wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

 
 
 
 
 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 16.07.2014 
 
Der Bürgermeister 
I.V. 
 
 
Thomas Lammering 
Technischer Beigeordneter 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
 
 
 
351 Satzung zur Fortführung der „Satzung zur Ab-

änderung der Fristen bei der Dichtheitsprü-
fung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 
61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem Bereich 03 
der Stadt Detmold vom 16.12.2010“ für die Zu-
stands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 2 
LWG NRW vom 16.07.2014 

 
Aufgrund von  
- §§ 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
14.7.1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(GV NRW S. 878),  

- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bun-
des (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585ff., zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.08.2013 – BGBl. I, S. 3154),  

- des § 53 Abs. 1 e Satz 1 LWG NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV NRW 1995, S. 
926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 
(GV NRW 2013, S. 133) sowie  

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser vom 
17.10.2013 – SüwVO Abw 
(GV NRW 2013, S. 602 ff. – hier bezeichnet als SüwVO 
Abw NRW 2013) 

 
hat der Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
03.07.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 (Fortführung von bisherigem Satzungsrecht): 
 
(1) Die „Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dicht-

heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 
61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem Bereich 03 der 
Stadt Detmold vom 16.12.2010“ wird gemäß § 53 Abs. 
1 e Satz 2 LWG NRW fortgeführt. Die Fortführung der 
Satzung nach bisherigem Recht dient insbesondere da-
zu, einen sachgerechten Interessenausgleich zwischen 
den Grundstückseigentümern herbeizuführen, die eine 
Zustands- und Funktionsprüfung bereits durchgeführt 
haben. Diesen Grundstückseigentümern wird durch die 
fortgeführte Satzung, auch die Sanierungsförderung 
nach dem Landesförderprogramm „Ressourceneffizien-
te Abwasserbeseitigung“ (Resa-Programm) erhalten. 

 
 
 



678 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
(2) Die „Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dicht-

heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 
61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem Bereich 03 der 
Stadt Detmold vom 16.12.2010“ wird außerdem an die 
neuen Vorgaben der Selbstüberwachungs-Verordnung 
für Abwasseranlagen vom  17.10.2013 (GV NRW 2013, 
S. 602 ff.) angepasst.  

 
(3) Die „Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dicht-

heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 
61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem Bereich 03 der 
Stadt Detmold vom 16.12.2010“ beruhte auf folgender 
Rechtsgrundlage: 

 
Die Stadt sollte nach § 61 a Abs. 5 Satz 1 Nr.1 LWG 
NRW a. F. durch Satzung abweichende Zeiträume für 
die erstmalige Prüfung nach § 61 a Abs. 4 Absatz 4 
LWG NRW a.F. festlegen, wenn Sanierungsmaßnah-
men an öffentlichen Abwasseranlagen in dem Abwas-
serbeseitigungskonzept nach § 53 Abs. 1a oder in ei-
nem gesonderten Kanalsanierungs- oder Fremdwass-
ersanierungskonzept festgelegt sind. 

 
Die Stadt führt zur Sicherstellung der ordnungsgemä-
ßen Abwasserbeseitigung umfangreiche Kanalsanie-
rungs- und erneuerungsmaßnahmen im Bereich der öf-
fentlichen Abwasseranlage durch. Diese Sanierungs-
maßnahmen sind im Fremdwassersanierungskonzept  
der Stadt festgelegt. Vor diesem Hintergrund wurde die 
Frist zur Dichtheitsprüfung bei bestehenden Abwasser-
leitungen nach § 61 a Abs. 3 LWG NRW a.F. 
(31.12.2015) mit der „Satzung zur Abänderung der Fris-
ten bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserlei-
tungen gemäß § 61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem 
Bereich 03 der Stadt Detmold vom 16.12.2010“ für die 
in § 3 genannten Grundstücke festgelegt. 

 
§ 2 (Regelungsgegenstand): 

 
(1) Diese Satzung gilt für die in § 3 benannten Grundstü-

cke. Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 
61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW sowie § 8 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten und zu betrei-
ben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseiti-
gung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungs-
pflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegenüber der 
Stadt.  

 
(2) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erd-

reich oder unzugänglich verlegte private Abwasserlei-
tungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwas-
ser oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser 
einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne 
Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder In-
spektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der 
Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwV Abw NRW Ab-
wasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Nie-
derschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten 
Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Ab-
wasser aufgefangen und erkannt wird. Die Satzung gilt 
auch für private Abwasserleitungen, die Schmutzwas-
ser einer Kleinkläranlage oder abflusslosen Grube zu-
führen. Prüfpflichtige sind nach § 8 SüwVO Abw NRW 
2013 der Grundstückseigentümer (§ 8 Abs. 2 SüwVO 
Abw NRW 2013) bzw. der Erbbauberechtigte (§ 8 Abs. 
6 SüwVO Abw NRW 2013). 

 
§ 3 (Räumlicher und persönlicher Geltungsbereich): 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst 

die Grundstücke, die in den folgenden Straßen bzw. 
Straßenabschnitten liegen und/oder an die dort vorhan-
dene öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind: 

 
 Straße Hausnummer 
Bauabschnitt 1 Werredüker nur öffentliche Ka-

nalsanierung (au-
ßerhalb des FSG) 

   
Bauabschnitt 2 Lagesche Stra-

ße 
64, 64a 

 Pinneichenstra-
ße 

2   bis   24 

 Teichstraße 28, 30, 39, 39a, 41 
   
Bauabschnitt 3 Lagesche Stra-

ße 
56, 58, 60,  62,  66, 

 Lagesche Stra-
ße 

55, 57, 57a, 59,  61, 
63, 63a, 63b, 67, 
69, 71, 73, 85 

   
Bauabschnitt 4 Ernststraße 1   bis   24 
 Im Obstgarten 1   bis   6 
 Karolinenstraße 3   bis   5 
 Lagesche Stra-

ße 
34, 52, 54, 56a, 56b 

 Teichstraße 16, 18, 20, 22, 22a, 
24, 26 

 Teichstraße 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 
37 

   
Bauabschnitt 5 Hubertusstraße 1   bis   29 
 Lagesche Stra-

ße 
30, 32, 32a, 32b 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat die Abwasserleitungen 

seines Grundstücks auf ihren Zustand und ihre Funkti-
onstüchtigkeit zu prüfen (§ 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 
2013 NRW). Welche Leitungsbestandteile zu prüfen 
sind, ergibt sich aus § 7 SüwVO Abw NRW 2013. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt 
nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(3) Führen zu prüfende Abwasserleitungen auch über 

fremde Grundstücke, so ist derjenige zur Zustands- und 
Funktionsprüfung auf dem fremden Grundstück ver-
pflichtet, dessen Abwasser durchgeleitet wird. Eigentü-
mer anderer Grundstücke, in denen diese Leitungen 
verlaufen, haben die Prüfung des Zustandes und der 
Funktionstüchtigkeit und damit einhergehende Maß-
nahmen zu dulden (§ 8 Abs. 5 SüwVO Abw NRW 
2013).  
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§ 4 (Durchführung und Frist für die Zustands- und 

Funktionsprüfung): 
 
(1) Die erstmalige Zustands- und Funktionsprüfung bei be-

stehenden privaten Abwasseranlagen im Geltungsbe-
reich dieser Satzung ist entsprechend der in § 3 aufge-
führten Zuordnung der Grundstücke zu den Bauab-
schnitten spätestens bis zu den nachstehend genann-
ten Zeitpunkten durchzuführen: 

 
Bauabschnitt Frist 
2 31.12.2015 
3 und 5 31.12.2016 
4 31.12.2017 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwas-

serleitungen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige 
gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt wer-
den. 

 
(3) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 

Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 
Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwV Abw NRW 2013 gelten 
die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allge-
mein anerkannte Regeln der Technik, soweit die 
SüwVO Abw NRW 2013 keine abweichenden Regelun-
gen trifft. In § 9 SüwVO Abw NRW wird für die Durch-
führung der Zustands- und Funktionsprüfung auf diese 
allgemein anerkannten Regeln der Technik verwiesen. 
Die Stadt bietet durch Unterrichtung und Beratung Hil-
festellung an. 

 
§ 5 (Prüfbescheinigung) 

 
(1) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das 

Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer 
Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 
2013 zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung 
die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwAbw NRW 2013 genannten 
Anlagen beizufügen.  

 
(2) Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch 

den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten 
(§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW 2013) un-
verzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, 
damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfol-
gen kann.  

 
(3) Erfüllen Personen, welche die Zustands- und Funktion-

sprüfung durchführen, nicht die Anforderungen an die 
Sachkunde in den §§ 12, 13 SüwVO Abw NRW 2013 
oder entspricht die Prüfbescheinigung nicht den Anfor-
derungen in § 9  Abs. 2 SüwAbw NRW 2013 wird die 
Bescheinigung über die Zustands- und Funktionsprü-
fung von der Stadt nicht anerkannt. 

 
(4) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 

auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft worden 
sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 kei-
ner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbeschei-
nigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden An-
forderungen entsprochen haben.  

 
 
 
 
 

 
§ 6 (Sanierungserfordernis) 

 
Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt 
ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungs-
fristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann die 
Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
 

§ 7 (Ordnungswidrigkeit) 
 
Ordnungswidrig handelt, wer die Bescheinigung über die 
Zustands- und Funktionsprüfung nach § 5 Abs. 2 nicht der 
Stadt vorlegt. 
 

§ 8 (Inkrafttreten der Satzung) 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) – in der gegenwärtigen 
Fassung- gem. § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 16.07.2014 
Der Bürgermeister 
I.V. 
 
 
Thomas Lammering 
Technischer Beigeordneter 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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Gemeinde Extertal 
 
352 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der 

Gemeinde Extertal und Bekanntmachung der 
1. Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre 
2013 und 2014 vom 09.07.2014 

 
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 G des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV NRW 
S. 564, 565) hat der Rat der Gemeinde Extertal mit Be-
schluss vom 20.05.2014 folgende 1. Nachtragssatzung zur 
Haushaltssatzung vom 11.06.2013 erlassen: 
 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haus-
haltsjahr 2014 
 
im Ergebnisplan 
die Erträge in Höhe von              21.222.340,00 € 
um                   0,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf               21.222.340,00 € 
 
die Aufwendungen in Höhe von             20.844.777,00 € 
um                   0,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf               20.844.777,00 € 
 
im Finanzplan 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Einzahlungen in Höhe von              
19.578.857,00 € 
um                   0,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf               19.578.857,00 € 
 
Auszahlungen in Höhe von             19.003.411,00 € 
um                   0,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf               19.003.411,00 € 
 
aus Investitionstätigkeit 
Einzahlungen in Höhe von                2.422.434,00 € 
um                   0,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf                 2.422.434,00 € 
 
Auszahlungen in Höhe von  2.078.298,00 € 
um        250.000,00 € 
erhöht und um                   0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf    2.328.298,00 € 
 
 

 
aus Finanzierungstätigkeit 
Einzahlungen in Höhe von                0,00 € 
um        250.000,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag  
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf       250.000,00 € 
 
Auszahlungen in Höhe von     395.500,00 € 
um                   0,00 € 
erhöht und um                  0,00 € 
vermindert und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. Nachtrag 
festgesetzt auf       395.500,00 € 
 
Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2013 bleiben unverän-
dert. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen im Haushaltsjahr 2014 erforderlich ist, wird gegen-
über der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 
250.000,00 € erhöht und damit auf 250.000 € festgesetzt. 
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 bleibt unverändert. 
 

§ 3 
Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 

§ 4 
Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen 
Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht 
geändert. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geän-
dert. 
 

§ 6 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 
 

§ 7 
Das Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert. 
 

§ 8 
Die Bildung der Budgets und der Deckungsfähigkeit wird 
nicht geändert. 
 

§ 9 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitions-
maßnahmen wird nicht geändert. 
 

§ 10 
Die Höhe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen wird nicht geändert. 
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Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung zur Haus-

haltssatzung der Gemeinde Extertal 
 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssat-
zung der Gemeinde Extertal für die Haushaltsjahre 2013 
und 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung ist gemäß § 
80 Abs. 5 GO NRW i.V.m. § 81 GO NRW dem Landrat des 
Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Detmold mit Schreiben vom 18.06.2014 angezeigt worden. 
 
Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Ge-
meinde Extertal liegt zur Einsichtnahme vom 28. Juli 2014 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 
2014 gem. § 80 Abs. 6 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW wäh-
rend der Dienststunden im Rathaus Extertal, 1. OG, Zim-
mer 113, öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
32699 Extertal, den 09.07.2014 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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Stadt Lage 
 
353 Bekanntmachung des Gesamtabschlusses der 

Stadt Lage zum 31.12.2010 
 
I. Gesamtabschluss 2010 der Stadt Lage und Entlas-
tung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
15.05.2014 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Gesamtabschluss durch Beschluss festgestellt, 
über die Behandlung des Ergebnisses beschlossen und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO 
NRW). 
 
II.  Anzeige des Gesamtabschlusses 
 
Der Gesamtabschluss 2010 der Stadt Lage wurde gem. § 
96 Abs. 2 GO NRW dem Kreis Lippe als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 04.06.2014 ange-
zeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses 2010 
werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bilanzsumme zum 31.12.2010           310.845.104,93 € 
 
Gesamtbilanzverlust                1.587.626,20 € 
 
III. Möglichkeit der Einsichtnahme 
 
Der Gesamtabschluss mit allen Anlagen liegt ab sofort  bis 
zur Feststellung des Gesamtabschlusses 2011 bei der 
Stadt Lage, Bergstraße 6, Zimmer 406 (City-Center 1. OG), 
- Fachteam Finanzbuchhaltung- während der Dienststun-
den öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2010 ist nachstehend abge-
druckt. 
 

Aktiva  
1. Anlagevermögen  

1.1. Immaterielle Vermögensgegen-
stände 

532.329,31 

1.2. Sachanlagen  

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

17.983.323,99 

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte 

94.902.172,58 

1.2.3. Infrastrukturvermögen  

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastruk-
turvermögens 

12.503.226,56 

1.2.3.2. Brücken und Tunnel 688.116,00 

1.2.3.3  Entwässerungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen 

89.868.791,86 

1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
und Verkehrslenkungsanl. 

51.452.130,54 

1.2.3.5 Gasversorgungsanlage 5.625.132,00 

1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen 9.839.240,00 

1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastruk-
turvermögens 

6.419.245,00 

 
 
 
 

 
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und 

Boden 
136.172,00 

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenk-
mäler 

17,00 

1.2.6. Maschinen und technische Anla-
gen, Fahrzeuge 

1.877.442,27 

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 

5.327.028,01 

1.2.8. Geleistete Anzahlungen und An-
lagen im Bau 

1.444.080,81 

1.3. Finanzanlagen  

1.3.1. Beteiligungen 3,00 

1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermö-
gens 

235.486,13 

1.3.3. Ausleihungen 314.306,30 

2. Umlaufvermögen  

2.1. Vorräte  

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
Waren 

5.159.814,50 

2.2. Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände 

 

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 
u. Ford. aus Transferl. 

3.372.799,71 

2.2.2. Sonstige Vermögensgegenstän-
de 

270.479,82 

2.3. Liquide Mittel 2.362.516,07 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 531.251,47 

   
310.845.104,93 

   

Passiva   

1. Eigenkapital  

1.1. Allgemeine Rücklage 19.870.511,12 

1.2. Ausgleichsrücklage 6.605.694,70 

 Ergebnisvorträge 1.001.835,77 

1.3. Gesamtbilanzverlust -1.587.626,20 

1.4 Ausgleichsposten für Anteile an-
derer Gesellschafter 

2.755.101,23 

2. Sonderposten  

2.1. für Zuwendungen 55.204.553,22 

2.2. für Beiträge 50.659.977,91 

2.3. für den Gebührenausgleich 32.257,46 

3. Rückstellungen  

3.1. Pensionsrückstellungen 32.060.554,07 

3.2. Rückstellungen für Deponien und 
Altlasten 

51.000,00 

3.3. Instandhaltungsrückstellungen 6.771.561,62 

3.4 Steuerrückstellungen 368.535,30 

3.5. Sonstige Rückstellungen 11.398.489,44 
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4. Verbindlichkeiten  

4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 

88.662.015,56 

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 

18.902.000,00 

4.3. Verbindlichkeiten a. Vorgängen, 
die Kreditaufn. gleichkommen 

  7.506.783,71 

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 

  2.348.565,35 

4.5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.599.399,38 

5. Passive Rechnungsabgren-
zungsposten 

5.633.895,29 

  
310.845.104,93 

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Gesamtabschluss wird hiermit gem. § 96 Abs.2 Ge-
meindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 14.07.2014 
 
Stadt Lage  
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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Stadt Lügde 
 
354 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/01 

„Falkenhagen“ im Ortsteil Falkenhagen der 
Stadt Lügde im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB; hier: öffentliche Auslegung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
der Stadt Lügde hat in seiner Sitzung am 17.03.2014 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes als Entwurf beschlossen. 
Weiterhin hat der Ausschuss beschlossen, die öffentliche 
Auslegung des Entwurfes durchzuführen.  
 
Der Beschluss des Ausschusses vom 17.03.2014 hat fol-
genden Wortlaut: 
 
„Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/01 „Falken-
hagen“ der Stadt Lügde wird mit den vorgestellten Planin-
halten als Entwurf beschlossen. Auf der Grundlage des 
Entwurfes ist die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB und die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.“ 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/01 „Falken-
hagen“ im Ortsteil Falkenhagen der Stadt Lügde erfolgt im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 4 Abs. 2 BauGB.    
 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
03/01 „Falkenhagen“ im Ortsteil Falkenhagen der Stadt 
Lügde liegt mit der Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom  
 
15. August 2014 bis einschließlich 15. September 2014 
 
im Fachbereich Planen und Bauen (2. Obergeschoss, 
Zimmer 24) der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 Lügde 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
Die Öffentlichkeit kann sich hier über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten (§ 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB).   
 
Zusätzlich kann der Entwurf der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes im Internet unter www.luegde.de / Rathaus & 
Verwaltung / Mitteilungen eingesehen werden.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Umgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 Lügde schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der  Beschlussfas-
sung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/01  
unberücksichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Nach § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmVO) wird bestätigt, dass der obige Wortlaut des Be-
schlusses zur 4. Änderung des Bebauungsplanes mit dem 
Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Pla-
nen und Bauen in seiner Sitzung am 17.03.2014 gefasst 
hat, übereinstimmt und dass die entsprechend § 2 Abs. 1 
und 2 BekanntmVO einzuhaltenden Formvorschriften ein-
gehalten wurden. Die Bekanntmachung des Beschlusses 
wird angeordnet.  
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Pla-
nen und Bauen der Stadt Lügde vom 17.03.2014 über den 
Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03/01 
„Falkenhagen“ im Ortsteil Falkenhagen der Stadt Lügde 
und dessen öffentliche Auslegung wird hiermit nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lügde, 15.07.2014 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
355 Bestätigung nach § 2 Abs. 3 Bekanntma-

chungsverordnung zur Satzung der Gemeinde 
Schlangen über die Erhebung von Kanalan-
schlussbeiträgen und Abwassergebühren 
(Abwasserabgabensatzung) 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der zur Veröffentli-
chung als Anlage 1 beigefügten Abwasserbeseitigungssat-
zung mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Schlan-
gen vom 03.07.2014 zur Abwasserbeseitigungssatzung 
übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekannt-
machungsverordnung verfahren wurde.  
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Knorr 
 

Anlage 1: 
 
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Schlan-

gen 
 

vom 01. Juni 2014 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
01.10.2013 (GV NRW 2013, S. 564),- der §§ 60, 61 des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, 
S. 2585 ff, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 
– BGBl. I 2013, S. 3180 ff., S. 3180), - des § 53 Abs. 1 e 
Satz 1 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05.03.2013 (GV NRW 2013, S. 135 ff.) 
sowie - der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw - GV NRW 2013, S. 602 ff. – im Satzungstext 
bezeichnet als SüwVO Abw NRW 2013) hat der Rat der 
Gemeinde Schlangen am 03. Juli 2014 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§1 Allgemeines 
 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst 
unter anderem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Gemein-
degebiet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern 
und Entsorgen des Klärschlamms. Zur Abwasserbeseiti-
gungspflicht gehören nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 - 7 
LWG NRW insbesondere 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung 

von Grundstücken, deren Bebaubarkeit nach Maßgabe 
des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, ei-
nen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine Klar-
stellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung be-
gründet worden ist, 

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstü-
cken des Gemeindegebietes anfallenden Abwassers 
sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Plänen 
nach § 58 Abs. 1 LWG NRW, 
 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nr. 2 über-

nommenen Abwassers sowie die Aufbereitung des 
durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klär-
schlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder 
Beseitigung, 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung 
oder die Anpassung der für die Abwasserbeseitigung 
nach den Nrn. 2 und 3 notwendigen Anlagen an die An-
forderungen des § 18 b Wasserhaushaltsgesetzes und 
des § 57 LWG NRW, 

5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen 
anfallenden Schlamms und dessen Aufbereitung für ei-
ne ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 
54 Abs. 2 Satz 2 WHG); hierfür gilt die gesonderte Sat-
zung der Gemeinde über die Entsorgung des Inhaltes 
von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranla-
gen, abflusslose Gruben) in der Gemeinde Schlangen, 

6. die Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen 
im Falle des § 53 Abs. 4 LWG NRW, 

7. die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach 
Maßgabe des § 53 Abs. 1 a und b LWG NRW. 

 
(2) Die Gemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseiti-
gung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseiti-
gung anfallenden Rückstände die erforderlichen dezentra-
len und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur 
Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen 
Abwasseranlage gehören auch dezentrale öffentliche Ver-
sickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auf- 
bzw. Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegesei-
tengräben, die zum Bestandteil der öffentlichen Abwasser-
anlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, dezentra-
len und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit. 
 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage 
sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneu-
erung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die 
Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbesei-
tigungspflicht. 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 
 
Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im 
Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
 
2. Schmutzwasser: 
 
Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das 
durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 
und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 
2 WHG auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und 
Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 
 
3. Niederschlagswasser: 
 
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
WHG das von Niederschlägen aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende 
Wasser. 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 687 
 

 

 
4. Mischsystem: 
 
Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswas-
ser gemeinsam gesammelt und fortgeleitet. 
 
5. Trennsystem: 
 
Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswas-
ser getrennt gesammelt und fortgeleitet. 
 
6. Anschlussleitungen: 
 
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden 
Grundstücksanschlussleitungen und Hausanschlussleitun-
gen verstanden. 
 

a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen 
von der öffentlichen Sammelleitung bis zur Grenze 
des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 

b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der pri-
vaten Grundstücksgrenze bis zu dem Gebäude oder 
dem Ort auf dem Grundstück, in dem Abwasser an-
fällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch 
Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf 
dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie 
Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei Druckent-
wässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive 
Druckpumpe) auf dem privaten Grundstück Be-
standteil der Hausanschlussleitung. 

 
7. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 
Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen 
innerhalb und an zu entwässernden Gebäuden, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ab-
leitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z.B. 
Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). 
Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 
 
8. Druckentwässerungsnetz: 
 
Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Lei-
tungsnetze, in denen der Transport von Abwasser einer 
Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten 
Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind 
regelmäßig technisch notwendige Bestandteile des jeweili-
gen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der Haus-
anschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranla-
ge gehört. 
 
9. Abscheider: 
 
Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüs-
sigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und ähnliche Vorrich-
tungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffent-
liche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwas-
ser verhindern. 
 
10. Anschlussnehmer: 
 
Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, 
das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. 
§ 23 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 

 
11. Indirekteinleiter: 
 
Indirekteinleiter ist derjenige, der Abwasser in die öffentli-
che Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen 
lässt. 
 
12. Grundstück: 
 
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grund-
buch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich 
auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann 
die Gemeinde für jede dieser Anlagen die Anwendung der 
für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung 
verlangen. 
 

§ 3 Öffentliche Abwasseranlage 
 
(1) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der 
Gemeinde selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anla-
gen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einlei-
ten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung 
der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallen-
den Rückstände dienen. 
 
(2) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die 
Grundstücksanschlussleitungen gem. § 2 Nr. 6 a. Die 
Hausanschlussleitungen und die haustechnischen Abwas-
seranlagen sind gem. § 2 Nr. 6 b und Nr. 7 nicht Bestand-
teil der öffentlichen Abwasseranlage. 
 
(3) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung 
durch ein Druckentwässerungsnetz erfolgt und sich Teile 
eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken befinden, 
gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der 
Druckstationen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage (§ 2 
Nr. 8). 
 
(4) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser 
Satzung zählt die Entsorgung von Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsor-
gung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläran-
lagen, abflusslose Gruben) in der Gemeinde Schlangen 
geregelt ist. 
 

§ 4 Anschlussrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde lie-
genden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen 
in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den An-
schluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche 
Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 2) Ist nur eine öffentliche Schmutzwasserkanalanlage vor-
handen, so bezieht sich das Anschluss- und Benutzungs-
recht nur auf das Einleiten der Schmutzwässer. 
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§ 5 Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die an eine betriebsfertige und aufnahmefä-
hige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 
können. Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in un-
mittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem Grund-
stück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft 
auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn 
über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer 
Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher 
Kanal verlegt ist. Die Gemeinde kann den Anschluss auch 
in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche 
Wohl nicht beeinträchtigt wird. 
 
(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die 
Voraussetzungen des § 53 Abs. 4 Satz 1 LWG NRW zur 
Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag 
der Gemeinde auf den privaten Grundstückseigentümer 
durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. Dieses gilt 
nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, 
die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen 
zu tragen. 
 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemein-
de von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 

§ 6 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch 
auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von 
Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers gemäß § 53 Absatz 3 a Satz 1 LWG 
dem Eigentümer des Grundstücks obliegt. 
 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlags-
wassers nicht ausgeschlossen, wenn die Gemeinde von 
der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Ge-
brauch macht. 
 
(4) Niederschlagswasser, das auf befestigten Hausein-
gangs- und Garagenvorflächen nicht gewerblich oder in-
dustriell genutzter Grundstücke bis zu einer Größe von 15 
qm anfällt, kann ohne Einwilligung der Gemeinde oberir-
disch auf die öffentliche Straße abgeleitet werden, wenn 
eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung nicht zu besorgen ist. 
 

§ 7 Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung 
hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der Einschränkun-
gen in dieser Satzung und unter Beachtung der techni-
schen Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der 
haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf 
seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 8 Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe 
und Abwässer nicht eingeleitet werden, die aufgrund ihrer 
Inhaltsstoffe 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige 

Personal gefährden oder gesundheitlich beeinträchtigen 
oder 

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder 
ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung gefährden, 
erschweren oder behindern oder 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich er-
schweren oder verteuern oder  

5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -
verwertung beeinträchtigen oder verteuern oder 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbe-
handlungsanlage so erheblich stören, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungser-
laubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere 
nicht eingeleitet werden: 
 
1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ab-

lagerungen oder Verstopfungen in der Kanalisation füh-
ren können; 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sons-
tigen privaten Behandlungsanlagen; 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen 
Abwasserbeseitigung, insbesondere aus Kleinkläranla-
gen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlamm-
fängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie 
nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindli-
che Einleitungsstelle eingeleitet werden; 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, so-
wie Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser in der 
Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbe-
hinderungen führen können; 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssig-
gasbetriebenen Brennwertanlagen mit einer Nennwär-
meleistung von mehr als 100 KW sowie nicht neutrali-
sierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen; 

6. radioaktives Abwasser; 
7. Inhalte von Chemietoiletten;  
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen 

von Krankenhäusern und medizinischen Instituten; 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie 

Gülle und Jauche; 
10. Silagewasser; 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser; 
12. Blut aus Schlachtungen; 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädli-

chen Konzentrationen freisetzen kann; 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Ab-

wasser, aus dem explosionsfähige Gas-Luft-Gemische 
entstehen können; 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende 
Grenzwerte an der Übergabestelle zur öffentlichen Abwas-
seranlage nicht überschritten sind, siehe Anlage 1. Die An-
lage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. Eine Verdünnung 
oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese 
Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen. 
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(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Schadstofffrachten, 
Volumenstrom und/oder Konzentration festlegen. Sie kann 
das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf 
dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhal-
tung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt.  
 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwas-
seranlage auf anderen Wegen als über die Anschlusslei-
tung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Ge-
meinde erfolgen. 
 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist 
ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwasser-
beseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit wi-
derrufliche Befreiungen von den Anforderungen der Absät-
ze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beab-
sichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe 
des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenste-
hen. Insbesondere kann die Gemeinde auf Antrag zulas-
sen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser der Abwas-
seranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter hat seinem 
Antrag die von der Gemeinde verlangten Nachweise beizu-
fügen. 
 
(8) Die Gemeinde kann die notwendigen Maßnahmen er-
greifen, um 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stof-

fen zu verhindern, das unter Verletzung der Absätze 1 
und 2 erfolgt; 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die 
Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält. 

 
§ 9 Abscheideanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, 
Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser 
ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in 
entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behan-
deln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dies jedoch 
nur, wenn die Gemeinde im Einzelfall verlangt, dass auch 
dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten 
und dort zu behandeln ist. 
 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von 
der Gemeinde eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf dem 
Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu er-
richtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen 
Vorbehandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Ver-
schmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die Ge-
meinde eine Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sog. 
Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583ff.) 
auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt insbe-
sondere für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflä-
chenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. 
 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenpro-
dukte und von Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach 
den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 
3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den 
Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit 
einer maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. 
 
 
 
 
 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen 
und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen 
und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Gemein-
de kann darüber hinausgehende Anforderungen an den 
Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stel-
len, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist. 
 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbe-
handlung anfallen, sind in Übereinstimmung mit den abfall-
rechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öf-
fentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
 

§ 10 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung verpflichtet, sein Grund-
stück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 
53 Abs. 1 c LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück an-
fällt (Anschlusszwang). 
 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschrän-
kungen in dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf 
seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser 
und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseran-
lage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwasser-
überlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW zu erfül-
len.  
 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, 
wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 LWG NRW genannten 
Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Vo-
raussetzungen ist der Gemeinde nachzuweisen. 
 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten 
Voraussetzungen ist das häusliche Abwasser aus landwirt-
schaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen und dieser zuzuführen. 
 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für 
das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen 
des § 6 Absätze 2 und 3 dieser Satzung. 
 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind 
das Schmutz- und das Niederschlagswasser den jeweils 
dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der 
Benutzung der baulichen Anlage an die öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren 
nach § 16 Absatz 1 ist durchzuführen. 
 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung 
einer baulichen Anlage, so ist das Grundstück innerhalb 
von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentli-
che Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussbe-
rechtigten angezeigt wurde, dass das Grundstück ange-
schlossen werden kann. 
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§ 11 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom An-
schluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz 
oder teilweise befreit werden, wenn ein besonders begrün-
detes Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder 
Verwertung des Schmutzwassers besteht und - insbeson-
dere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis - 
nachgewiesen werden kann, dass eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 
 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Ab-
satz 1 liegt nicht vor, wenn die anderweitige Beseitigung 
oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu die-
nen soll, Gebühren zu sparen. 
 
§ 12 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

für Niederschlagswasser 
 
(1) Die Gemeinde kann auf Antrag den Grundstückseigen-
tümer vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, 
wenn das Niederschlagswasser ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit auf dem Grundstück versickert, 
verregnet, verrieselt, zur Gartenbewässerung genutzt oder 
in ein Gewässer eingeleitet werden kann. 
 
(2) Grundlage für den Nachweis der Versickerung bzw. 
Verrieselung sind die anerkannten Regeln der Technik für 
den Bau und die Bemessung von Anlagen zur dezentralen 
Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser. In Fällen, in denen eine Verrieselung bzw. 
Versickerung auf dem Grundstück zweifelhaft ist, kann von 
der Gemeinde ein hydrogeologisches Gutachten über die 
Entsorgung des Niederschlagswassers verlangt werden. 
Die Entscheidung über die Notwendigkeit eines Gutachtens 
trifft allein die Gemeinde. 
 

§ 13 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des 
auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, 
so hat er dies der Gemeinde anzuzeigen. Die Gemeinde 
verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwen-
deten Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 2 
LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des 
Niederschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt 
ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so 
dass eine Überschwemmung von Nachbar-Grundstücken 
durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann. 
Ein Verzicht auf die Abwasserüberlassung kommt nach § 
53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW nur bei solchen Grundstü-
cken in Betracht, die bereits an die öffentliche Abwasser-
kanalisation angeschlossen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 14 Besondere Bestimmungen für Druckentwässe-

rungsnetze 
 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen die Entwässerung mittels eines Druckent-
wässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer 
auf seine Kosten auf seinem Grundstück einen Pum-
penschacht mit einer für die Entwässerung ausreichend 
bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druck-
leitung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betrei-
ben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebenenfalls 
zu ändern und zu erneuern.  
Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und 
Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der da-
zugehörigen Druckleitung trifft die Gemeinde. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem 
geeigneten Fachunternehmer einen Wartungsvertrag ab-
zuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe entspre-
chend den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der War-
tungsvertrag ist der Gemeinde bis zur Abnahme der Druck-
leitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzu-
legen. Für bereits bestehende Druckpumpen ist der War-
tungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Bestimmung vorzulegen. 
 
(3) Die Gemeinde kann den Nachweis der durchgeführten 
Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und 
zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des 
Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
§ 15 Ausführung und Unterhaltung von Anschlusslei-

tungen 
 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit 
einer eigenen Anschlussleitung und ohne technischen Zu-
sammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffent-
liche Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit 
Mischsystem ist für jedes Grundstück eine Anschlusslei-
tung, in Gebieten mit Trennsystem je eine Anschlussleitung 
für Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. 
Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt 
werden. Die Gemeinde kann den Nachweis über den ord-
nungsgemäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseran-
lage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 16 
dieser Satzung verlangen. 
 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehre-
re selbständige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für je-
des der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Ist nach Ausführung der Kanalisationsarbeiten durch 
Grundstücksveränderungen, Bebauung oder dergleichen 
ein weiterer Grundstücksanschluss erforderlich, trägt die 
Kosten hierfür der Anschlussberechtigte. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau 
von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. 
Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene 
(in der Regel die Straßenoberkante) durch funktionstüchti-
ge Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausiche-
rung muss jederzeit zugänglich sein. 
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(5) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem 
privaten Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen 
geeigneten Einsteigschacht mit Zugang für Personal auf 
seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzubauen. 
Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grundstücks-
eigentümer zum nachträglichen Einbau eines Ein-
steigschachtes mit Zugang für Personal verpflichtet, wenn 
er die Anschlussleitung erneuert oder verändert.  In Aus-
nahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers 
von der Errichtung einer Inspektionsöffnung außerhalb des 
Gebäudes abgesehen werden. Der Einsteigschacht mit 
Zugang für Personal muss jederzeit frei zugänglich und zu 
öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des Ein-
steigschachtes mit Zugang für Personal ist unzulässig. 
 
(6) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Aus-
führung der Anschlussleitungen bis zum Einsteigschacht 
mit Zugang für Personal sowie die Lage und Ausführung 
des Einsteigschachtes mit Zugang für Personal bestimmt 
die Gemeinde. 
 
(7) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie 
die laufende Unterhaltung und der Betrieb der haustechni-
schen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung 
auf dem anzuschließenden Grundstück führt der Grund-
stückseigentümer nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung ist in 
Abstimmung mit der Gemeinde zu erstellen. 
 
(8) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürli-
ches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die 
Gemeinde von dem Grundstückseigentümer zur ordnungs-
gemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und 
den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt 
der Grundstückseigentümer. 
 
(9) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke 
durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert wer-
den. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind ding-
lich im Grundbuch abzusichern. 
 
(10) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung der 
Hausanschlussleitungen und der haustechnischen Abwas-
seranlage hat der Anschlussnehmer auf eigene Kosten 
durch Fachunternehmer durchzuführen. 
 
(11) Der Anschlussnehmer hat die Hausanschlussleitungen 
regelmäßig auf Durchgängigkeit und Schäden zu kontrollie-
ren und nach Bedarf zu reinigen. Die Kontrolle und Reini-
gung der gemeindlichen Grundstücksanschlussleitung ob-
liegt ebenfalls dem Anschlussnehmer; die Erhaltung dieser 
Leitungen ist jedoch Sache der Gemeinde. Ergibt sich bei 
Kontrollen oder Reinigungen oder aus anderem Anlass die 
Vermutung, dass sich in der gemeindlichen Grundstücks-
anschlussleitung ein nicht im Rahmen der Verpflichtungen 
des Anschlussnehmers beseitigbares Hindernis befindet, 
ist die Gemeinde zu unterrichten. Die Feststellung eines 
solchen Hindernisses gehört in den Pflichtenkreis des An-
schlussnehmers. Muss zur Beseitigung des Abflusshinder-
nisses die Grundstücksanschlussleitung oder ein Teil der-
selben erneuert werden und ist das Hindernis die erkenn-
bare Folge einer nicht ordnungsgemäßen Benutzung des 
Anschlusses durch den Anschlussnehmer, hat der An-
schlussnehmer die Kosten der Erneuerung bzw. Reparatur 
der Leitung zu erstatten.  
 
 
 

 
Sind die zur Überprüfung und Reinigung der Anschlusslei-
tungen gebotenen Kontrollschächte/ Reinigungsöffnungen 
nicht oder nicht funktionsfähig vorhanden, ist der An-
schlussnehmer verpflichtet, diese unverzüglich einzurichten  
 
(12) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche 
Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder 
Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach 
sich ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem 
Grundstück Anlagen für einen späteren Anschluss in Ab-
stimmung mit der Gemeinde auf seine Kosten vorzuberei-
ten. 
 

§ 16 Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf 
der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Diese ist recht-
zeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchfüh-
rung der Anschlussarbeiten schriftlich zu beantragen. 
 
(2) Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:  
 
1. Lageplan, Maßstab 1: 500, 
2. eine zeichnerische Darstellung, aus der Anzahl, Füh-

rung, lichte Weite und technische Ausführung der An-
schlussleitungen, der innerhäuslichen Entwässerungs-
leitungen, die Lage, Bemessung und Ausführung der 
Versickerungsanlage sowie der Kontrollschächte her-
vorgehen (Grundrisse und Schnitt Maßstab 1 : 100), 

3. Angaben über Art, Größe der zu entwässernden Flä-
che, von der das Niederschlagswasser in den öffentli-
chen Kanal eingeleitet bzw. auf dem Grundstück versi-
ckert werden soll,  

4. bei vorgesehener Einleitung von nicht rein häuslichem 
Abwasser (z.B. Industrie, Gewerbe, Zahnarztpraxen) 
der geltende Erhebungsbogen zur Pauschalerfassung 
von möglichen abwasserrelevanten Einleitungen, 

5. die o.g. Angaben sind in den Antragsunterlagen nach 
den anerkannten Regeln der Technik aufzustellen, zu 
unterschreiben und in zweifacher Ausfertigung bei der 
Gemeinde einzureichen.  

 
(3) Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die öf-
fentliche Abwasseranlage, gilt der Antrag mit der Aufforde-
rung der Gemeinde den Anschluss vorzunehmen, als ge-
stellt. 
 
(4) Die Zustimmung zum Anschluss wird erst dann erteilt, 
wenn eine Abnahme des Anschlusses durch die Gemeinde 
an der offenen Baugrube erfolgt ist. Verfüllte Anlagenteile 
sind auf Verlangen der Gemeinde auf Kosten des An-
schlussnehmers freizulegen. 
 
(5) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen 
Gebäudes hat der Anschlussnehmer eine Woche vor der 
Außerbetriebnahme des Anschlusses der Gemeinde mitzu-
teilen. Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten des 
Anschlussnehmers. 
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§ 17 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Ab-

wasserleitungen 
 
Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privater Ab-
wasserleitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwa-
chung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser – SüwVO Abw. NRW 2013). Private Ab-
wasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 61 
Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw. NRW 2013 so 
zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an 
die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu ge-
hört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasser-
überlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegen-
über der Stadt bzw. Gemeinde. 
 

§ 18 Indirekteinleiter-Kataster 
 
(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitun-
gen, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichen Ab-
wasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der 
Gemeinde mit dem Antrag nach § 16 Absatz 1 die abwas-
sererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei be-
stehenden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Mona-
ten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf 
Verlangen hat der Indirekteinleiter der Gemeinde Auskunft 
über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwas-
seranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu ertei-
len. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirektein-
leitungen im Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW 
handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmi-
gungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 
 

§ 19 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasserunter-
suchungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Sie 
bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Tur-
nus der Probenahmen. 
 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der An-
schlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Verstoß 
gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vor-
liegt. 
 

§ 20 Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungs-
recht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Ge-
meinde auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung 
erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der 
haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausan-
schlussleitung zu erteilen. 
 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben 
die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen 

durch Umstände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der 
öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein kön-
nen (z.B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind 
oder zu geraten drohen, die den Anforderungen nach § 
8 nicht entsprechen, 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheb-
lich ändert, 

4. sich die der Mitteilung nach § 18 Absatz 2 zugrunde 
liegenden Daten erheblich ändern, 

 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des An-

schluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 
 
(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Ge-
meinde mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die an-
geschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses 
zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbe-
seitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforder-
lich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben 
das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden 
und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungs-
recht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW auch für 
Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Gemeinde 
zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten sind 
zu beachten. 
 

§ 21 Kanalanschlussbeiträge und Entwässerungsge-
bühren 

 
Zur Finanzierung und für die Benutzung der gemeindlichen 
Abwasseranlage erhebt die Gemeinde Kanalanschlussbei-
träge und Abwassergebühren nach der Satzung über die 
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwasserge-
bühren (Abwasserabgabensatzung) der Gemeinde Schlan-
gen. 
 

§ 22 Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben 
für eine ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen 
Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu 
sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der 
Gemeinde infolge eines mangelhaften Zustandes oder ei-
ner satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen Ab-
wasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benut-
zung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 
 
(2) Führt eine unzulässige Einleitung zum Verlust der Re-
duzierung der Abwasserabgabe oder zu einer höheren 
Abwasserabgabe, so ist der betroffene Anschlussnehmer 
gegenüber der Gemeinde erstattungspflichtig. 
 
(3) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Ge-
meinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
 
(4) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhe-
re Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet auch nicht für 
Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebe-
nen Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht 
ordnungsgemäß funktionieren. 
 
§ 23 Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für 
Grundstückseigentümer ergeben, gelten entsprechend für 
Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast 
von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile. 
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(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser 
Satzung für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranla-
ge ergeben, für jeden, der 
berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlosse-
nen Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten (also 
insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder 
der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zu-
führt. 
 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen 
 
1. § 8 Absätze 1 und 2 Abwässer oder Stoffe in die öffent-

liche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren 
Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 

2. § 8 Absätze 3 und 4 Abwasser über den zugelassenen 
Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Be-
schaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die 
Grenzwerte nicht einhält oder das Abwasser zur Einhal-
tung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt, 

3. § 8 Absatz 5 Abwasser ohne Einwilligung der Gemein-
de auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung 
eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet, 

4. § 9 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Ben-
zol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges 
Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwas-
seranlage nicht in entsprechende Abscheider einleitet 
oder Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß ein-
baut oder betreibt oder Abscheidegut nicht in Überein-
stimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften ent-
sorgt oder Abscheidegut der öffentlichen Abwasseran-
lage zuführt, 

5. § 10 Absatz 2 das Abwasser nicht in die öffentliche Ab-
wasseranlage einleitet, 

6. § 10 Absatz 6 in den im Trennsystem entwässerten Be-
reichen das Schmutz- und das Niederschlagswasser 
nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 

7. § 13 auf seinem Grundstück anfallendes Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne dieses 
der Gemeinde angezeigt zu haben, 

8. §§ 14 Absatz 4 und 15 Absatz 5 die Pumpenschächte, 
Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte nicht frei 
zugänglich hält, 

9. § 16 Absatz 1 den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde 
herstellt oder ändert, 

10. § 16 Absatz 4 den Abbruch eines mit einem Anschluss 
versehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der 
Gemeinde mitteilt, 

11. § 17 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zu-
stands- und Funktionsprüfung der Gemeinde entgegen 
§ 15 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung nicht vorlegt. 

12. § 18 Absatz 2 der Gemeinde die abwassererzeugenden 
Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig benennt 
oder auf ein entsprechendes Verlangen der Gemeinde 
hin keine oder nur eine unzureichende Auskunft über 
die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasser-
anfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt. 
 
 
 
 
 

 
13. § 20 Absatz 3 die Bediensteten der Gemeinde oder die 

durch die Gemeinde Beauftragten mit Berechtigungs-
ausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum 
Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstü-
cke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht un-
gehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an 
der öffentlichen Abwasseranlage vornimmt, Schachtabde-
ckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in 
einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa 
einen Abwasserkanal, einsteigt. 
 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 wer-
den mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
 

§ 25 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Juni 2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage -Entwässerungssatzung- der Gemeinde Schlan-
gen vom 01. Januar 2006 (I.d.F. der 1. Änderungssatzung 
vom 19. Juni 2008) außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Schlan-
gen vom 01. Juni 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S.666) in der zz. geltenden Fassung wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Schlangen, den 11.07.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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356 Satzung  Entsorgung Grundstücksentwässe-

rungsanlagen 2014 Bestätigung nach § 2 Abs. 
3 Bekanntmachungsverordnung zur Satzung 
der Gemeinde Schlangen über die Erhebung 
von Kanalanschlussbeiträgen und Abwasser-
gebühren (Abwasserabgabensatzung) 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der zur Veröffentli-
chung als Anlage 1 beigefügten Satzung über die Erhe-
bung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebüh-
ren (Abwasserabgabensatzung) mit dem Beschluss des 
Rates der Gemeinde Schlangen vom 03.07.2014 zur Sat-
zung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und 
Abwassergebühren (Abwasserabgabensatzung) überein-
stimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungs-
verordnung verfahren wurde.  
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Knorr 
 

Anlage1: 
 

Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträ-
gen und Abwassergebühren (Abwasserabgabensat-
zung) in der Gemeinde Schlangen vom 01.06.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 
(GV. NRW. 2012 S. 474), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
1969, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV. NRW. 2011, S. 687) und der §§ 53 c , 65 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 16.3.2010 (GV. NRW. 2010, S. 
185ff.) hat der Rat der Gemeinde Schlangen in seiner Sit-
zung am 03. Juli 2014 die folgende Satzung über die Erhe-
bung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebüh-
ren (Abwasserabgabensatzung) beschlossen: 
 

1. Abschnitt: 
 

Finanzierung der Abwasserbeseitigung 
 

§ 1 Finanzierung der gemeindlichen 
Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
erhebt die Gemeinde Abwassergebühren und Kanalan-
schlussbeiträge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Entsprechend § 1 der Abwasserbeseitigungssatzung 
der Gemeinde Schlangen vom 8. September 2006 stellt die 
Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung 
der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallen-
den Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentli-
che Einrichtung zur Verfügung (gemeindliche Abwasseran-
lagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personel-
len und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, 
Kläranlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, Trans-
portfahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und 
Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben, das für die Abwas-
serbeseitigung eingesetzte Personal). 
 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine recht-
liche und wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemes-
sung der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren 
zugrunde gelegt wird. 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwas-
seranlage erhebt die Gemeinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG 
NRW und § 53c LWG NRW Abwassergebühren (Benut-
zungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 
KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 
 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW ein-
gerechnet: 
1. die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Ge-

meinde (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 
2. die Abwasserabgabe für die Einleitung von Nieder-

schlagswasser (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 
Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 

3. die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf 
die Gemeinde umgelegt wird ( § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
LWG NRW). 

 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 Abs.1 Satz 
1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs.1 Satz 1 LWG NRW) wird im Rah-
men der Gebührenerhebung nach § 11 dieser Satzung von 
denjenigen erhoben, die keine Kleinkläranlage haben, die 
den Anforderungen des § 57 LWG NRW entspricht. 
 
(4) Die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserge-
bühr sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und 
ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 
KAG NRW). 
 
§ 3 Gebührenmaßstäbe 
 
(1) Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für 
die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
(Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Ab-
wassers). 
 
(2) Die Schmutzwassergebühr setzt sich aus einer Benut-
zungsgebühr und einer Grundgebühr zusammen. Die 
mengenabhängige Benutzungsgebühr bemisst sich nach 
dem Frischwassermaßstab (§ 4). Hinzu kommt eine zeit-
abhängige Grundgebühr für den Grundstücksanschluss (§ 
4 Abs. 7). 
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(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der 
Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbau-
ten) und/oder versiegelten Fläche auf den angeschlosse-
nen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser ab-
flusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelan-
gen kann (§ 5). 
 

§ 4 Schmutzwassergebühren 
 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge 
des häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers be-
rechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist 
der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 
 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge 
(§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanla-
gen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanla-
gen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), abzüglich der 
auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zu-
rückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindli-
che Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 
 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen wer-
den durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt 
die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als 
Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungs-
gemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der 
Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vor-
jahres geschätzt. 
 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernut-
zungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengen-
nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, ge-
eichten und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzäh-
ler zu führen. Den Nachweis über den ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines 
solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemein-
de berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Was-
sermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der durch 
die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahme-
mengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksich-
tigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht 
ordnungsgemäß funktioniert. 
 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden 
die auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-
schwundmengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ord-
nungsgemäß funktionierende und geeignete Messeinrich-
tung zu führen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funk-
tionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 
i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes- Eichordnung 
durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt wer-
den. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion 
sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwas-
sereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müs-
sen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schät-
zung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wasser-
mengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterla-
gen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden 
die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht an-
erkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den 
Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermitt-
lungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitli-
chen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die 
Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.1 des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Da-
tums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwund-
mengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.1 
des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonn-
tag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 
 
(6) Die Vorrichtungen nach den Absätzen 2 - 5 müssen von 
der Gemeinde als zuverlässig anerkannt sein und werden 
von ihr abgenommen und überwacht. 
 
(7) Die Gebühr für das Schmutzwasser setzt sich aus einer 
Grundgebühr und einer Benutzungsgebühr zusammen. 
1. Die Grundgebühr beträgt je Grundstücksanschluss mo-

natlich 2,60 Euro. 
2. Die Benutzungsgebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 

jährlich 2,13 Euro. 
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§ 5 Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nieder-
schlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten 
(bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, 
von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche 
Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebun-
dene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten 
und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasser-
anlage gelangen kann. 
 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Flächen werden im Wege der Befragung der Eigentümer 
der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grund-
stückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anfor-
derung die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbau-
ten) und/oder befestigten sowie in die öffentliche Abwas-
seranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem Grund-
stück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er 
verpflichtet, zu einem von der Gemeinde vorgelegten La-
geplan über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder ver-
siegelten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese 
Flächen durch die Gemeinde zutreffend ermittelt wurden. 
 
(3) Auf Anforderung der Gemeinde hat der Grundstücksei-
gentümer einen Lageplan oder andere geeignete Unterla-
gen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten (bzw. 
überbauten) und/oder befestigten Flächen entnommen 
werden können. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde 
die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der 
Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht 
nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten An-
gaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird 
die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie 
abflusswirksame Fläche von der Gemeinde geschätzt. Die 
Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung er-
folgt zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Gemeinde (z. B. Planung und ausreichen-
de Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursa-
chergerechten Abrechnung der Niederschlagswasserge-
bühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstück-
seigentümer als Gebührenschuldner den damit verbunde-
nen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung zu dulden. 
 
4) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Flä-
che verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der 
Gemeinde innerhalb eines Monates nach Abschluss der 
Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 
5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Größe der bebau-
ten und/oder versiegelten Fläche wird mit dem 1. Tag des 
Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige 
durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen 
ist. 
 
(5) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter 
und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 0,45 €. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) Die bebaute und/oder befestigte Fläche i.S.d. Abs. 1 
wird unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurch-
lässigkeit für die einzelnen Versiegelungsarten nach fol-
genden Faktoren festgesetzt: 
1. Dachflächen 

1.1. Flachdächer u. geneigte Dächer 1,0 
1.2. Gründächer 0,5 

2. Befestigte Grundstücksflächen 
2.1 Beton-, Schwarzdecken (Asphalt, Teer o. ä.), 

Pflaster (Verbundpflaster u. ä.) sowie sonstige 
wasserundurchlässige Flächen 1,0 

2.2 Porensteine (Ökopflaster) oder ähnlich wasser-
durchlässiges Pflaster 0,5 

2.3 wassergebundene Decken (aus Kies, Splitt, 
Schlacke o.Ä.) 0,4 

2.4.   Rasengittersteine 0,4 
 
(7) Bei der Ermittlung bebauter und/oder befestigter 
Grundstücksflächen bleiben solche Flächen ganz oder teil-
weise außer Ansatz, von denen dort anfallendes Nieder-
schlagswasser in Zisternen oder ähnliche Vorrichtungen 
(Behältnissen) zum Auffangen von Niederschlagswasser 
mit einem Fassungsvermögen von mindestens 2 m³ ge-
sammelt und auf dem Grundstück – insbesondere zur Gar-
tenbewässerung und als Brauchwasser (zur Toilettenspü-
lung, zum Betreiben von Waschmaschinen etc.) – verwen-
det wird, und zwar bei den vorstehend genannten Vorrich-
tungen 
 
1. ohne direkten oder mittelbaren Anschluss an die Ab-

wasseranlage, die hierüber entwässerte Fläche in vol-
lem Umfang, 

2. mit einem Anschluss an die Abwasseranlage bei Ver-
wendung des Niederschlagswassers 
a) als Brauchwasser nur für die häuslicher Nutzung, 15 

qm je cbm Fassungsvermögen 
b) als Brauchwasser nur für die gärtnerische Nutzung 

5 qm je cbm Fassungsvermögen 
c) als Brauchwasser für gärtnerische und häusliche 

Nutzung 20 qm je cbm Fassungsvermögen 
 
(8) Ist die gebührenpflichtige Fläche, von der Nieder-
schlagswasser in Zisternen oder ähnliche Vorrichtungen 
gesammelt wird, geringer als die aufgrund des Zisternenvo-
lumens errechnete Fläche, so bleibt nur die tatsächliche 
Fläche unberücksichtigt, von der Niederschlagswasser in 
die zuvor genannten Vorrichtungen eingeleitet wird 
 
(9) Bei der Ermittlung bebauter und/oder befestigter 
Grundstücksflächen, die in eine Versickerungsanlage mit 
Überlauf in die gemeindliche Abwasseranlage entwässern 
und ein Fassungsvermögen von mindestens 2 Kubikmeter 
aufweisen, wird folgender Minderungsfaktor von 0,5 fest-
gesetzt. Die Versickerungsanlage muss den Bedingungen 
des Arbeitsblattes 138 der Abwassertechnischen Vereini-
gung (ATV) entsprechen. 
 

§ 6 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser 
Satzung mit deren Inkrafttreten. 
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(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des An-
schlusses an die Abwasseranlage. Endet die Gebühren-
pflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsge-
bühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Ver-
änderung erfolgt. 
 

§ 7 Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 
1. der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht 

bestellt ist, der Erbbauberechtigte, 
2. der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur 

Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
3. der Eigentümer eines auf dem Grundstück befindlichen 

Betriebes. 
4. der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächen-

entwässerung.  
5. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-

ner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grund-
stückseigentümer vom Beginn des Monats an gebühren-
pflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grund-
buch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies ent-
sprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bis-
herige Gebührenpflichtige der Gemeinde innerhalb eines 
Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung 
der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie 
der Gemeinde die erforderlichen Daten und Unterlagen zu 
überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte 
der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 
 

§ 8 Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebühren für Schmutz- und/oder Niederschlags-
wasser werden einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen 
mit anderen Abgaben oder privatrechtlichen Entgelten er-
hoben werden. Die Abrechnung der Gebühren erfolgt ein-
mal jährlich zum Jahresbeginn für das abgelaufene Kalen-
derjahr. 
 
(2) Das Ablesen der Zähler bzw. der Zählereinrichtungen 
erfolgt einmal jährlich zum Jahresende zu einem von der 
Gemeinde festgelegten Zeitpunkt. Soweit erforderlich, kann 
sich die Gemeinde hierbei der Mitarbeit der Gebühren-
pflichtigen bedienen. 
 

§ 9 Vorausleistungen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt am 15.2, 15.5, 15.8 und 15.11 
jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Voraus-
leistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe 
von ¼ des Betrages, der sich aus der Abrechnung des Vor-
jahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
bemessen sich die Vorausleistungen und Teilzahlungen 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Haushalte oder Betriebe. Die Gemeinde erhebt am 15.2, 
15.5, 15.8 und 15.11 jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 
KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-
Niederschlagswassergebühr in Höhe von ¼ der bebauten 
(bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirk-
samen Flächen, die sich aus der Abrechnung des Vorjah-
res ergibt. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz 
für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Ka-
lenderjahres. Die Endabrechnung und endgültige Festset-
zung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch Be-
scheid. 
 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Voraus-
leistungen bemessen wurden, so wird der übersteigende 
Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen 
zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Ab-
rechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des Benut-
zungsverhältnisses werden zu viel gezahlte Vorausleistun-
gen erstattet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungs-
zeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich 
aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden 
Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 10 Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von 
Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen 
Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten 
Dritten zu bedienen. 
 
§ 11 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der In-
haltsstoffe aus abflusslosen Gruben und Kleinkläran-

lagen 
 
(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus 
abflusslosen Gruben und deren Beseitigung wird die Ge-
bühr nach der abgefahrenen Menge pro m³ erhoben. 
 
(2) Die Gebühr beträgt 53,17 €/m³ ausgepump-
te/abgefahrene Menge. 
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem 
Zeitpunkt des Auspumpens. 
 
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der 
Erbbauberechtigte oder der sonst zur Nutzung des Grund-
stücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die ab-
flusslose Grube betrieben wird. 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 12 Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die 
Herstellung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die 
Gemeinde einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 
Abs.4 Satz 3 KAG NRW. 
 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen 
Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftli-
chen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträ-
ge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für 
die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der ge-
meindlichen Abwasseranlage. 
 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf 
dem Grundstück. 
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§ 13 Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsäch-

lich und rechtlich angeschlossen werden können, 
2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssat-

zung ein Anschlussrecht bestehen und 
3. für das Grundstück muss 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt 
sein (z.B. durch Bebauungsplan), so dass es bebaut 
oder gewerblich genutzt werden darf oder 

b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder ge-
werbliche Nutzung nicht festgesetzt ist (z.B. im un-
beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bau-
land sein und nach der geordneten städtebaulichen 
Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich 
angeschlossen (z.B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), 
so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 
 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch 
Grundstücke, die im Rahmen der Niederschlagswasserbe-
seitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage 
angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
Niederschlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne 
leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasser-
anlage (z.B. in ein von der Gemeinde betriebenes Mulden-
Rigolen-System) gelangen kann. 
 
(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung 
ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskatas-
ter und im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigen-
tümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig 
baulich oder gewerblich genutzt werden darf und an die 
Anlage angeschlossen werden kann. 
 

§ 14 Beitragsmaßstab 
 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. 
Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksflä-
che mit dem Veranlagungsfaktor. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungs-
plans die tatsächliche Grundstücksfläche, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei 
Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB): die 
tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe 
von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der Er-
schließungstraße zugewandt ist, die das Grund-
stück wegemäßig erschließt (Tiefenbegrenzung). 
Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungs-
straße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche von 
der zu der Erschließungsstraße liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 zugrunde ge-
legt. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung 
über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der baulichen  
 
 

 
Nutzung bestimmt wird, die einen Entwässerungs-
bedarf nach sich zieht. Grundstücksteile, die ledig-
lich die wegemäßige Verbindung zur Straße herstel-
len, bleiben bei der Bestimmung der Grundstücks-
tiefe unberücksichtigt. 

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücks-
fläche mit einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im 
Einzelnen beträgt: 
 
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit: 1,00 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,25 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 1,50 
d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75 
e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,00. 
 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebau-
ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und 
Baumassenzahl oder nur die zulässige Höhe der Bauwerke 
und keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so 
gilt als Geschosszahl die Höhe des Bauwerks geteilt durch 
2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet oder 
aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Ge-
schosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so 
ist diese zugrunde zu legen. 
 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die 
im Bebauungsplan keine Festsetzungen nach § 14 Abs. 4 
dieser Satzung enthalten sind, ist maßgebend: 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich 

vorhandenen Geschosse. 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die 

Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Geschosse. 

 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
gebaut werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare 
Grundstücke. 
 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in 
Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,3 erhöht. Die-
ses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan 
festgesetzt, aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und 
sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder 
Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche 
Nutzung aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Nut-
zung zulässig wäre. 
 
(8) Wird ein bereits an die Abwasseranlage angeschlosse-
nes Grundstück durch Hinzunahme eines angrenzenden 
Grundstücks, für welches ein Betrag nicht erhoben ist, zu 
einer wirtschaftlichen Einheit verbunden, so ist der Betrag 
für das hinzugekommene Grundstück nachzuzahlen. 
 

§ 15 Beitragssatz 
 
(1) Der Beitrag beträgt 8,18 € je Quadratmeter (m²) Veran-
lagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit 
des Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben. Die-
ser beträgt: 
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 75 % des 

Beitrags; 
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 25 % 

des Beitrags; 
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(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen 
der Benutzungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach 
dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zah-
len. 
 

§ 16 Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an 
die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 
kann. 
 
(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit 
dem Anschluss. In den Fällen des § 15 Abs. 2 u. 3 entsteht 
die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Be-
schränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 
 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung bereits an die Abwasseranlage ange-
schlossen waren oder werden konnten, entsteht die Bei-
tragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbei-
tragspflicht, wenn für den Anschluss des Grundstücks be-
reits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach 
früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch 
erlassen wurde oder verjährt ist. 
 

§ 17 Beitragspflichtiger 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 18 Fälligkeit der Beitragsschuld 
 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid 
haben gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsord-
nung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb 
nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
 

4. Abschnitt 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 Auskunftspflichten 
 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für 
die Berechnung der Beiträge und Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu über-
lassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Ge-
meinde das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sons-
tigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die Gemeinde 
die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Be-
rücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder 
durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des 
Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 
 
 
 

 
(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatz-
pflichtigen entsprechend. 
 

§ 20 Billigkeits- und Härtefallregelung 
 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Ein-
zelfall besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, 
so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwassergebühren 
und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschla-
gen oder erlassen werden. 
 

§ 21 Zwangsmittel 
 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach 
den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW. 
 

§ 22 Rechtsmittel 
 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich 
nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Juni 2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Ka-
nalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren (Abwasser-
abgabensatzung) in der Gemeinde Schlangen vom 
15.12.2008 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
13. Dezember 2012 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträ-
gen und Abwassergebühren (Abwasserabgabensatzung) 
der Gemeinde Schlangen vom 01. Juni 2014 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666) in der zz. gelten-
den Fassung wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Schlangen, den 11.07.2014 
Gemeinde Schlangen 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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357 Bestätigung nach § 2 Abs. 3 Bekanntma-

chungsverordnung zur Satzung der Gemeinde 
Schlangen über die Erhebung von Kanalan-
schlussbeiträgen und Abwassergebühren 
(Abwasserabgabensatzung)   

 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der zur Veröffentli-
chung als Anlage 1 beigefügten Satzung über die Entsor-
gung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) mit dem Beschluss 
des Rates der Gemeinde Schlangen vom 03.07.2014 zur 
Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslo-
se Gruben)  übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 
Bekanntmachungsverordnung verfahren wurde.  
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Knorr 
 

Anlage 1: 
 

Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, ab-

flusslose Gruben) in der Gemeinde Schlangen 
 
Aufgrund der - §§ 7 Abs. 1, 8 und 9 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
01.10.2013 (GV NRW 2013, S. 564), 
- der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 07.08.2013 – BGBl. I 2013, S. 3180 ff., S. 
3180), 
- des §§ 51ff. , 53 Abs. 1 e Satz 1 LWG NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.03.2013 (GV NRW 2013, S. 135 ff.) sowie  der Selbst-
überwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw - GV 
NRW 2013, S. 602 ff. – hier bezeichnet als SüwVO Abw 
NRW 2013) hat der Rat der Gemeinde Schlangen am 03. 
Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen als öffentliche Ein-
richtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. 
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser 
Satzung sind abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für 
häusliches Schmutzwasser. 
 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage so-
wie Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte. Zur Durch-
führung der Entsorgung kann sich die Gemeinde Dritter als 
Erfüllungsgehilfen bedienen. 
 
 
 
 
 

 
§ 2 Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde lie-
genden Grundstückes ist vorbehaltlich der Einschränkun-
gen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde die 
Entsorgung einer Grundstücksentwässerungsanlage und 
die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und 
Benutzungsrecht). 
 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen 
von der Entleerung ausgeschlossen, bei denen die Pflicht 
zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klär-
schlammes auf Antrag der Gemeinde von der zuständigen 
Behörde gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 LWG NRW auf den 
Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden 
ist. 
 

§ 3 Begrenzung des Benutzungsrechtes 
 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Ab-
wasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner Inhaltsstoffe, 
 
1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitar-

beiter verletzt oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funk-
tion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige 
Personal gefährdet oder gesundheitlich beeinträchtigt 
oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand an-
greift oder ihren Betrieb, die Funktionsfähigkeit oder die 
Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder be-
hindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -
verwertung beeinträchtigt oder verteuert oder 

5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheb-
lich stören, dass dadurch die Anforderungen der was-
serrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten 
werden können. 

(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit 
dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen. 
 

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist 
verpflichtet, die Entsorgung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage ausschließlich durch die Gemeinde zuzulas-
sen und den zu entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu 
überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 
 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das 
in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende häusliche Ab-
wasser. 
 

(2) Die Gemeinde kann im Einzelfall den Grundstück-
seigentümer für das in landwirtschaftlichen Betrie-
ben anfallende Abwasser auf Antrag vom An-
schluss- und Benutzungszwang befreien, wenn 
die Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG 
NRW gegeben sind. Hierzu muss der Grund-
stückseigentümer nachweisen, dass das Abwas-
ser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten 
Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit im Ein-
klang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, 
naturschutzrechtlichen und immissionsschutz-
rechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird.  
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Der Nachweis ist erbracht, wenn der Landwirt eine 
wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtli-
che und immissionsschutzrechtliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung der zuständigen Behörden vorlegt. 

 
§ 5 Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grund-

stücksentwässerungsanlage 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach den 
gemäß § 60 WHG und § 57 LWG NRW jeweils in Betracht 
kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben 
und zu unterhalten. Die untere Umweltbehörde ordnet in 
ihrer Funktion als untere Wasserbehörde bei Bedarf die 
Sanierung an. 
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind 
so zu bauen, dass die Grundstücksentwässerungsanlagen 
durch die von der Gemeinde oder von beauftragten Dritten 
eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Auf-
wand die Entleerung durchführen können. Die Grundstück-
sentwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der De-
ckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des 
Abs. 2 nach Aufforderung der Gemeinde zu beseitigen und 
die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungs-
gemäßen Zustand zu bringen. 
 

§ 6 Durchführung der Entsorgung 
 
(1) Der Inhalt von vollbiologischen Kleinkläranlagen mit der 
Bauartzulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik bei Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen 
Abstand zu entsorgen, soweit auf der Grundlage des § 57 
LWG NRW keine anderen Regelungen eingeführt worden 
sind. Das Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch 
den Grundstückseigentümer gegenüber der Gemeinde 
durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten Schlamm-
spiegel-Messung) einer von ihm beauftragten Wartungsfir-
ma nachzuweisen. Vollbiologische Kleinkläranlagen ohne 
Bauartzulassung sind je nach Größe und Bedarf in kürze-
ren Zeitintervallen zu entsorgen, die von der Gemeinde im 
Einzelfall festgelegt werden. Der Grundstückseigentümer 
hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu 
beantragen. 
 
(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber 
einmal im Jahr zu entleeren. Ein Bedarf liegt vor, wenn die 
abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolu-
mens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füll-
standsanzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so liegt 
ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % 
des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Der Grund-
stückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich 
oder schriftlich zu beantragen. 
 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Ent-
sorgungsplans kann die Gemeinde die Grundstücksent-
wässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände 
eine Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für 
eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung 
unterbleibt. 
 
(4) Die Gemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie 
die Art und Weise der Entsorgung. 
 
 

 
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentü-
mer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 Abs. 2 dieser 
Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen 
und die Zufahrt zu gewährleisten. 
 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Ent-
leerung unter Beachtung der Betriebsanleitung, der DIN-
Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis sowie 
den sonstigen anerkannten Regeln der Technik wieder in 
Betrieb zu nehmen. 
 
(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Ei-
gentum der Gemeinde über. Die Gemeinde ist nicht ver-
pflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen 
oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefun-
den, sind sie als Fundsache zu behandeln. 
 

§ 7 Anmeldung und Auskunftspflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde das 
Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derar-
tigen Anlage vorhandenen baurechtlichen und wasser-
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 
dieser Satzung hinaus der Gemeinde alle zur Durchführung 
dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so 
sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer 
verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen. 
 
§ 8 Überwachung der Grundstücksentwässerungsan-

lagen und Betretungsrecht 
 
(1) Im Rahmen der Überwachungspflicht für Kleinkläranla-
gen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 LWG NRW überprüft die 
Gemeinde durch regelmäßige Kontrollen den ordnungsge-
mäßen Zustand der Kleinkläranlagen. Sie kann sich zur 
Erfüllung dieser Pflicht nach § 53 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW 
Dritter bedienen.  
 
(2) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung, ob die 
Vorschriften dieser Satzung befolgt werden und ob der Zu-
stand der Kleinkläranlagen ordnungsgemäß ist, ungehin-
derter Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des 
Grundstücks und der Grundstücksentwässerungsanlage zu 
gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen 
durch einen von der Gemeinde ausgestellten Dienstaus-
weis auszuweisen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Be-
fahren seines Grundstücks zum Zwecke der Entsorgung zu 
dulden. 
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§ 9 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Ab-

wasserleitungen, die Schmutzwasser den Grundstück-
sentwässerungsanlagen zuleiten 

 
Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Ab-
wasserleitungen, die Schmutzwasser privaten Grundstück-
sentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose Gru-
be) zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser - SüwVO Abw NRW 2013). Private Abwasserlei-
tungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG 
NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten 
und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwas-
serbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungs-
pflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegenüber der Stadt 
bzw. Gemeinde. 
 

§ 10 Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge 
mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer Benutzung 
seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. 
In gleichem Umfang hat er die Gemeinde von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden. 
 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflich-
tungen aus dieser Satzung nicht oder nicht ausreichend 
nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er 
zum Ersatz verpflichtet. 
 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung we-
gen höherer Gewalt nicht oder nicht rechtzeitig durchge-
führt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen An-
spruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der Benut-
zungsgebühr. Im Übrigen haftet die Gemeinde im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. 
 

§ 11 Benutzungsgebühren 
 
Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanla-
gen werden Benutzungsgebühren auf der Grundlage des 
Abschnittes 1 der Abwasserabgabensatzung der Gemein-
de Schlangen erhoben. 
 

§ 12 Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentü-
mer ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend 
auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtig-
te. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergeben-
den Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nut-
zung Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 
Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 

3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt 

oder sie nicht benutzt, 
 
 
 

 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforde-

rungen des § 5 Abs. 2 entsprechend baut, betreibt oder 
unterhält oder einer Aufforderung der Gemeinde nach § 
5 Abs. 3 zur Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und 2 die Entleerung nicht oder 
nicht rechtzeitig beantragt, 

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsan-
lage nicht freilegt oder die Zufahrt nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsan-
lage nicht wieder in Betrieb nimmt, 

g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 1 bis 3 nicht 
nachkommt, 

h) die Überwachungspflicht gem. § 8 Abs. 1 behindert o-
der verhindert, 

i) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
j) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines 

Grundstücks nicht duldet. 
k) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über Zu-

stands- und Funktionsprüfung nicht vorlegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit wird mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 € geahndet werden. 
 

§ 14 Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von 
der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. 
 

§ 15 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Juni 2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, ab-
flusslose Gruben) in der Gemeinde Schlangen vom 8. Sep-
tember 2006 (in der Fassung der 1. Änderungssatzung 
vom 19. Juni 2008) außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslo-
se Gruben) in der Gemeinde Schlangen vom 01. Juni 2014 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666) in der zz. 
geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Schlangen, den 11.07.2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
 
 
 
358 Haushaltssatzung  der Gemeinde Schlangen 

für das Haushaltsjahr 2014 
 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schlangen für das 
Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666),zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV.NRW. 
S. 194) hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Be-
schluss vom 03. Juli 2014 folgende Haushaltssatzung er-
lassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen so-
wie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen 
enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
 

13.415.664 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen auf  

 
14.822.693 EUR 

 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahl-
ungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf 12.540.182 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahl-
ungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf 13.999.858 EUR 
dem Gesamtbetrag der Einzahl-
ungen aus der Investitionstätigkeit  
auf  1.031.645 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahl-
ungen aus der Investitionstätigkeit 
auf 898.278 EUR 
dem Gesamtbetrag der Einzahl-
ungen aus der Finanzierungs-
tätigkeit auf 2.718.034 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahl-
ungen aus der Finanzierungs-
tätigkeit auf  3.329.796 EUR 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.  
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 

0 EUR 
und 
 
die Verrringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf                

             1.407.029 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

12.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2014 aufgrund der vom Rat der Gemeinde 
Schlangen am 27. Februar 2014 beschlossenen Hebesatz-
satzung wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
  
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
       (Grundsteuer A) auf                                          228 v.H. 
1.2   für die Grundstücke 
       (Grundsteuer B) auf                                          433 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf                                             427 v.H. 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist im Konsoli-
dierungszeitraum bis zum Jahr 2020 der Haushaltsaus-
gleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungs-
konzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei 
der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 

§ 8 
 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen die auf gesetzlicher oder vertragli-
cher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 
2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 
20.500 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf 
gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen 
/ Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / 
Mehreinzahlungen resultieren. 
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2. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 
im Einzelfall den Betrag von 15.500 EUR überschreiten. 
Davon ausgenommen sind alle über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus fi-
nanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Ände-
rung von Sachkonten erforderlich werden.  

 
Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht ge-
ringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Be-
träge bis zu 100 EUR. 

 
§ 9 

 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und 
Aufwendungen von Produkten gem. § 21 Abs. 1 GemHVO 
zu Budgets verbunden.  
 
Davon ausgenommen sind nicht zahlungswirksame Erträge 
(z.B. Erträge aus Auflösung Rückstellungen, Erträge aus 
Auflösung Sonderposten, interne Leistungsver-
rechnungen). 
 
Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen: 
 
• die Verfügungsmittel 
• die Personal und Versorgungsaufwendungen 
• die bauliche Unterhaltung 
• die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie 
• nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. bilanzielle 

Abschreibungen, interne Leistungs-verrechnungen). 
 
In dem Budget sind die Summe der Erträge und die Sum-
me der Aufwendungen für die Haushaltsausführung ver-
bindlich. 
 
(s. auch Bewirtschaftungsregeln) 
 

§ 11 
 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitions-
maßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO 
wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzel-
maßnahmen bei 
 
Hochbaumaßnahmen auf 30.000 EUR 
Straßenbaumaßnahmen auf  50.000 EUR 
Sonstige Investitionen auf 15.500 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schlan-
gen mit ihren Anlagen  für das Haushaltsjahr 2014 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO 
NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
in Detmold mit Schreiben vom 9. Juli 2014 angezeigt wor-
den.  
 
Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haus-
haltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde  in Detmold mit Verfügung vom 
15. Juli 2014 erteilt worden.  
 
Der Haushaltshaltsplan und das Haushaltssich-
erungskonzept  liegen zur Einsichtnahme vom 
 

28. Juli 2014 bis zum Ende der Auslegung des  
Jahresabschlusses 2014 

 
während der Dienststunden im Rathaus Schlangen, Kirch-
platz 6, Zimmer 14, 33189 Schlangen, öffentlich aus. 
 

Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 17.07.2014 
 
 
Ulrich Knorr 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.07.2014 
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